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Sitzungsvorlage 2023/085 
 

 

Verfasser: 

Ordnungsamt, Alfred Oswald und Birgit Brenner 

Stand: 22.03.2023 

 
 
Beteiligung: 

 
 

Az.  

 

Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss 03.04.2023 öffentlich 

 

 
 
Lebenswerter öffentlicher Raum: 

Unterstützung des Kommunalen Ordnungsdienstes während der Sommermonate 2023 
durch ein Securityunternehmen 
 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Kenntnisnahme. 
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Sachverhalt: 

 
Die Ravensburger Altstadt ist attraktiv. Lebendige Fußgängerzonen, Plätze und Gassen, 

vielfältige Gastronomie und zahlreiche Veranstaltungen locken Gäste aus der Region bis in 
die Abend- und Nachtstunden in die Innenstadt. 
 

Diese Attraktivität soll erhalten werden. Gleichzeitig gilt es darauf zu achten, dass mit dieser 
Attraktivität verbundene negative Begleiterscheinungen begrenzt werden.  
In der Ravensburger Altstadt wohnen rund 2.700 Menschen. Seit vielen Jahren gibt es Kla-

gen von Anwohnern über nächtliche Lärmbelästigungen, über Vermüllung und Vandalismus. 
 
Vor so einer Situation sehen sich viele Städte im Land. Deshalb hat die Landesregierung Ba-

den-Württemberg im Jahr 2013 das Projekt "Lebenswerter öffentlicher Raum" ins Leben ge-
rufen. Die Stadt Ravensburg war an diesem Projekt mit Umfragen zur Kriminalitätsentwick-
lung, zum subjektiven Sicherheitsgefühl und zur Lebensqualität beteiligt. 

Stadtverwaltung und Gemeinderat führten das Projekt "Lebenswerter öffentlicher Raum" 
auch auf lokaler Ebene mit einem regelmäßigen Runden Tisch weiter, zu dem auch Anwoh-
ner, Gastronomen und Jugendvertretungen eingeladen sind. Die oben genannten Klagen 

werden darin der Stadtverwaltung bis heute vorgetragen.   
 
Beim Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) der Stadt Ravensburg arbeiten zwei Teams mit je 

zwei Mitarbeiter/innen. Eine Aufgabe des KOD ist es, auch an den Wochenenden die Alt-
stadt zu bestreifen. Die Teams wechseln sich dabei schichtweise ab.  
Der KOD unterstützt durch seinen Einsatz den Polizeivollzugsdienst zwar nach Kräften, dies 

findet in den personellen Ressourcen aber seine Grenzen. Urlaub oder andere Ausfallzeiten 
schränken die Präsenz deutlich ein. Eine personelle Aufstockung des KOD ist zurzeit nicht 
darstellbar.  

 
Schon während der Zeiten des Alkoholkonsumverbots am Veitsburghang im Jahr 2022 war 
dessen Kontrolle durch den Kommunalen Ordnungsdienst allein nicht zu leisten. Deshalb 

hatte die Stadt Ravensburg dafür ein Security-Unternehmen beauftragt und damit gute Er-
fahrungen gemacht.  
Nachdem das Alkoholkonsumverbot für 2023 nicht mehr erneuert wurde, muss dieser Be-

reich zwar nicht mehr dauerhaft kontrolliert werden, aber es ist damit zu rechnen, dass es 
gerade in der milden Jahreszeit dort und in der gesamten Altstadt zu einem erhöhten Bedarf 
an Präsenz kommt. Hintergrund ist dabei auch die Aufhebung etlicher Corona-Maßnahmen 

und eine insgesamt festzustellende Verlagerung des Freizeitverhaltens vieler Menschen in 
den öffentlichen Raum. 
 

Um den Kommunalen Ordnungsdienst zu unterstützen, wird die Stadt ein geeignetes priva-
tes Securityunternehmen beauftragen. Dessen geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
(Zwei Teams mit jeweils zwei Einsatzkräften) sollen bei Bedarf Menschen bzw. Personen-

gruppen etwa um Einhaltung der Nachtruhe bitten, zur Einhaltung sonstiger Regeln sensibili-
sieren und auch schauen, ob Menschen Hilfe benötigen. Sie haben keine Regelungsbefug-
nis über das Jedermannsrecht hinaus. Bei Problemen würde die Polizei gerufen. Die Ein-

satzzeiten sind, je nach Witterung, an den Wochenenden und vor Feiertagen im Zeitraum 
28.04.23 bis 30.09.23 (21 Uhr bis 02 Uhr).  
 

Die Kosten in Höhe von ca. 30.000 Euro sind über THH1 "Angelegenheiten der Gefahrenab-
wehr" unter der Kostenart "Aufwendungen Sicherheitsdienst, Bewachung" gedeckt. Die Auf-
tragserteilung erfolgt nach Genehmigung des Doppelhaushalts durch das Regierungspräsi-

dium Tübingen. 
 
 
 

Kosten und Finanzierung: 
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Ergebnishaushalt (konsumtiver Aufwand und Ertrag) 

Gesamtkosten der Maßnahme 30.000 € 

Mittelbereitstellung im Haushaltsplan  

 Kostenstelle (10-stellig) 12.20.02.00.32 

 Bezeichnung Kostenstelle Angelegenheiten der Gefahrenabwehr 

 Seite im Haushaltsplan 171 

 Planansatz ordentlicher Sachaufwand 70.000 € 

 Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung 42412100 

 Planansatz ordentlicher Ertrag       € 

 Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung       

 

über-/außerplanmäßiger Mehraufwand       € 

Abdeckung       € 

 Kostenstelle, Auftrag, PS-Projekt       

 Bezeichnung        

 Seite im Haushaltsplan       

 Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung       

Abdeckung       € 

 Kostenstelle, Auftrag, PS-Projekt       

 Bezeichnung        

 Seite im Haushaltsplan       

Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung        
 

über-/außerplanmäßige Mehrauszahlung       € 

üpl./apl. Verpflichtungsermächtigung       € 

Abdeckung       € 

 Auftrag, PS-Projekt oder Kostenstelle       

 Bezeichnung       

 Seite im Haushaltsplan       

 Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung       

 Mehreinzahlung       € 

 Sachkonto (Kostenart) und Bezeichnung       

 Verpflichtungsermächtigung       € 

 
 

 

Klimawirkungsprüfung: 

 

Einschätzung der CO2-Relevanz 

 

Hat der Beschlussgegenstand voraussichtlich Auswirkungen auf die CO2-
Bilanz der Stadt Ravensburg? 

                            

Ja ☐                        ☐   positiv  

                              ☐   negativ 

 

                            

Nein ☒       

 

 
 
 

Anlage/n: 
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